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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 03.08.2016
- Aktenzeichen 03240553472/le

gegen:

  Herrn
  Laszlo Orelecki
  Brückenstraße 165 a
  52351 Düren

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 03.08.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 663
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 25.07.2016
- Aktenzeichen 03280246378/grä

gegen:

  Herrn
  Daniel Kreuter
  Kölner Straße 71
  41464 Neuss

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 03.08.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 664

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 03.08.2016
- Aktenzeichen 03240563443/le

gegen:

  Herrn
  Manfred Paul Magersuppe

  Kanzlei 77
  40667 Meerbusch

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 12.08.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 664

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 29.06.2016
- Aktenzeichen 03240559500/le

gegen:

  Frau
  Thi Kim-Anh Vu
  Beckstraße 36
  41749 Viersen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
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nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 10.08.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 664

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung

Der Halter des Fahrzeuges, Pkw, Suzuki Alto, FIN: 
MA3EFA11S00288536, wird aufgefordert sich umge-
hend zu melden. 

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der 
Kreispolizeibehörde Viersen, in 41747 Viersen, 
Rathausmarkt 3, montags - donnerstags während 
der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 
Uhr, freitags von 08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht 
werden. Hierzu ist das Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 08.08.2016
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 208/16 (B)

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 665

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Bebauungsplan Nr. 160 – Auf dem Zanger – Stadt-
teil St. Hubert
hier: (frühzeitige) Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB

Mit dem Bebauungsplan Nr. 160 – Auf dem Zanger 
– sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung eines Wohngebietes geschaffen 
werden. Ziel ist darüber hinaus, die Schaffung von 
verbindlichem Planungsrecht für die angenzenden 
Bestandsgrundstücke.
Das Plangebiet erfasst im Wesentlichen den Bereich 
nördlich der Aldekerker Straße, westlich der Breite 
Straße, bzw. des Janspfad, südlich An der Mühle, so-
wie beiderseits der Straße Auf dem Zanger.
Der Bereich ist im beigefügten Kartenausschnitt 
kenntlich gemacht.
Die Ziele und Zwecke der Planung sowie die voraus-
sichtlichen Auswirkungen werden in einer öffentli-
chen Versammlung am

29. August 2016, um 19.00 Uhr,
im Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19

47906 Kempen

vorgestellt.

Darüber hinaus hängt der städtebauliche Entwurf bei 
der Stadtverwaltung Kempen, Buttermarkt 1, Stadt-
planungsamt, in der Zeit vom

29.08.2016 bis einschließlich 26.09.2016

montags bis mittwochs
  von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und von  14.30 Uhr bis 18.00 Uhr
sowie freitags von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

öffentlich aus.

Während dieser Zeit besteht Gelegenheit, die Pla-
nung einzusehen und sich über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung sowie die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten zu lassen.
Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung. Anregungen können bei der vorgenannten 
Dienststelle auch schriftlich eingereicht oder zur Nie-
derschrift abgegeben werden.

Kempen, den 04.08.2016 
In Vertretung

gez. Kahl
Technischer Beigeordneter
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Bereich des Bebauungsplans Nr. 160
- Auf dem Zanger - 

Stadt Kempen -Planungsamt-1:5000
300m150m100m50m 200m 250m

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 665

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
 Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises

Der Dienstausweis Nr. 70 ausgestellt am 12.04.2016 
vom Bürgermeister der Stadt Kempen auf den Na-
men Marcel Tadych, geb. am 18.11.1985, ist in Ver-
lust geraten. Er wird hiermit für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird 
strafrechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, 
ihn bei der 

Stadt Kempen
Personalamt
Buttermarkt 1
47906 Kempen, abzugeben.

Kempen, den 12.08.2016
Stadt Kempen

- Der Bürgermeister –
Im Auftrag

gez.
(Weber)

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 666
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 666

Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die Auf-
stellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Lo-199 „Nördlich Rosental“ im Stadtteil Lobbe-
rich

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 
05.07.2016 die Aufstellung der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Lo-199 „Nördlich Rosental“ gemäß § 
13 BauGB beschlossen. 

Das Plangebiet liegt im Norden des Stadtteils Lobbe-
rich südlich der ehemaligen Bahntrasse (jetzt „Bahn-
radweg“) und nördlich der Straße Rosental, die von 
der Wevelinghover Straße nach Westen abzweigt.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Lo-199 
„Nördlich Rosental“ soll die Zulässigkeiten von 
Vergnügungsstätten entsprechend der Vorga-
ben der heute geltenden Baunutzungsverordnung  
(BauNVO) sowie des Ratsbeschlusses zum Rahmen-
plan „Spielhallen“ eindeutig regeln. Da die Grundzü-
ge der Planung nicht berührt, sondern im Sinne einer 
Präzisierung neu gefasst werden, wird die Änderung 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB auf-
gestellt.

Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Lage-
plan gekennzeichnet.

Nettetal, den 09.08.2016
Im Auftrag

gez. Wagner
Bürgermeister
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Entzug von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
auf den stadteigenen Friedhöfen in Viersen

Die Nutzungsrechte an den nachfolgend aufgeführ-
ten Wahlgrabstätten sind abgelaufen. Die derzeitigen 
Nutzungsberechtigten sind nicht zu ermitteln.
Nach § 15 Abs. 4 der Satzung betreffend die Ordnung 
auf den stadteigenen Friedhöfen in Viersen – Fried-
hofssatzung - wurde durch eine öffentliche Bekannt-

Bekanntmachung 
des NetteBetriebs 
der Stadt Nettetal
Gemäß § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen –EigVO- in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 3 der Betriebssatzung der Stadt 
Nettetal für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
„NetteBetrieb“ vom 19.12.2007, in der Fassung der 
1. Änderungssatzung vom 16.12.2009 ist der Kreis 
der Vertretungsberechtigten sowie der Umfang der 
Vertretungsbefugnis von der Betriebsleitung entspre-
chend den Bestimmungen der Hauptsatzung öffent-
lich bekannt zu machen. Zur öffentlichen Bekanntma-
chung der Vertretungsberechtigten sowie dem Um-
fang der Vertretungsbefugnis im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen 2010, S. 787,  im Amtsblatt des Kreises 
Viersen  2012, S. 18,  im Amtsblatt des Kreis Vier-
sen 2013, S. 300, im Amtsblatt des Kreises Viersen 
2014, S. 868, im Amtsblatt des Kreis Viersen 2015, S. 
122, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2015, S. 601, 
im Amtsblatt des Kreises Viersen 2015, S. 914, im 
Amtsblatt des Kreises Viersen 2015, S. 947 und im 
Amtsblatt des Kreises Viersen 2016, S. 310, wird nun 
folgende Änderung bekannt gemacht:

Zusätzlich beauftragt: Herr Torben Feikes. Zusätzlich 
beauftragt für die Zeit vom 11.07.2016 – 11.10.2016: 
Herr Ulrich Froese. Nicht mehr beauftragt ist: Herr 
Christoph Orth.

Nettetal, den 4.08.2016
NetteBetrieb der Stadt Nettetal

 Susanne Fritzsche 
Erste Betriebsleiterin

Harald Rothen
Kaufmännischer Betriebsleiter

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 668

machung und durch eine Tafel auf der Grabstätte auf 
den Ablauf des Nutzungsrechtes hingewiesen.
Ein möglicher Wiedererwerb des Nutzungsrechtes 
wurde nicht beantragt.
Die Nutzungsrechte an den unten aufgeführten Wahl-
grabstätten sind somit erloschen. Die Verantwortli-
chen für diese Grabstätten werden gebeten, inner-
halb von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung Grabmal oder sonstige Baulich-
keiten zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist gehen 
nicht abgeräumte Grabaufbauten in das Eigentum 
der Stadt Viersen über.

Friedhof Löh

Block Grab  Name der/s Nutzungs-
Nr. Nr.  berechtigten

2 294-295 Kurt Kähler, Hohenzollern-
   str. 50, 47799 Krefeld
11 164  Hugo Kramps, Mühlrather 
   Hof 3, 41372 Niederkrüchten
22 62-63 Udo Paulus, Hinterer Brühl 2, 
   31134 Hildesheim
22 127-128 Franz Ernst, Stendrich 51,
   4837 Membach/Belgien
23 455-456 Wolfgang Fingskes, Minoriten-
   platz 21, 47877 Willich
24 56-57 Erika Franken, Konstantin-
   platz 15, 
   41238 Mönchengladbach
35 1670  Theresia Müller, Hohenstr. 60,
   52224 Stolberg/Rhld.
42 269  Rosemarie Strinic, Gereon-
   str. 12, 41747 Viersen
42	 273	 	 Sofia	Becker,	Heinrichstr.	3,
   40237 Düsseldorf
51 102-103 Erika Werres,
   Giesenkirchener Str. 95, 
   41238 Mönchengladbach
57 149-150 Robert Hofmann, Florastr. 19, 
   41747 Viersen

Friedhof Dülken

Block Grab  Name der/s Nutzungs-
Nr. Nr.  berechtigten

9 266-268 Helmut Gisbertz, Nikolaus-
   Groß-Str. 45, 41751 Viersen
20 256-258 Norbert Havers, Cap Horn 9,
   41751 Viersen
21 134-135 Helmut Michels, Brabanter 
   Str. 12, 41751 Viersen
33 17-18 Willi Schröder, Binterimstr. 23, 
   40223 Düsseldorf
37 18-19 Kurt Bräutigam, Heidnüchels-
   weg 27, 51588 Nümbrecht
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Vier-
sen über die Ersatzbestimmung für ein ausge-
schiedenes Ratsmitglied gem. § 45 Abs. 2 KWahlG

Ratsfrau Katja Heintges, Viersener Str. 22, 41751 
Viersen, ist durch Verzichtserklärung vom 26.07.2016 
zum 31.07.2016 aus dem Rat der Stadt Viersen aus-
geschieden.

Für sie wird aus der Reserveliste der Partei DIE LIN-
KE Frau Britta Pietsch, Höhenstr. 60, 41749 Viersen, 
als Nachfolgerin in die Vertretung nachrücken.

39 61-62 Elfriede Vieten, Waldnieler
   Str. 64, 41751 Viersen
39 142-143 Heinz Josef Plum, Nordstr. 19, 
   41747 Viersen

Friedhof Süchteln

Block Grab  Name der/s Nutzungs-
Nr. Nr.  berechtigten

A XIV 92-93 Theodor Steeg, Vinnweg 30, 
   41749 Viersen
A XXd 35-36 Selma Bauer, Claszeile 76, 
   14165 Berlin
47 16-17 Walter Hermanns, Ritter-
   str. 89, 41749 Viersen
47 20  Hildegard Sieben, Heid-
   weg 37, 41749 Viersen

Friedhof Boisheim

Block Grab  Name der/s Nutzungs-
Nr. Nr.  berechtigten

VI 138-139 Therese Jorissen, Nettetaler
   Str. 101, 41751 Viersen

Friedhof Bockert

Block Grab  Name der/s Nutzungs-
Nr. Nr.  berechtigten

IIa 66-67 Hildegard Nepsen, Hardter 
   Str. 20, 41747 Viersen

Viersen, den 03.08.2016
Stadt Viersen

Die Bürgermeisterin
Im Auftrag

gez. Hühnerbein

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 668

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Mo-
nats vom Tage der Veröffentlichung ab Einspruch bei 
der Bürgermeisterin als Wahlleiterin, Rathausmarkt 
1, 41747 Viersen, eingelegt werden.

Viersen, den 12.08.2016
Die Bürgermeisterin

als Wahlleiterin
gez.

Anemüller

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 669
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke A.ö.R.
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 670

Bekanntmachung 
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3102004144

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 22.08.2016
Sparkasse Krefeld

Mit freundlichen Grüße
Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 683



684



685



686

Herausgeber: Der Landrat des Kreises Viersen 
- Büro des Landrates -
Rathausmarkt 3,
41747 Viersen
Tel.: (02162) 39 - 1476 
E-Mail: amtsblatt@kreis-viersen.de
Erscheinungsweise: Alle 14 Tage
Topographisches Landeskartenwerk:
Vervielfältigt und veröffentlicht mit Genehmigung
des Landrats des Kreises Viersen
- Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bezug: Inklusive Versandkosten
Jahresabonnement: 48,00 EUR
Einzelabgabe:   1,20 EUR
Zahlbar im Voraus nach Erhalt der Rechnung
(Zu bestellen beim Herausgeber)
Kündigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis
zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen.
Verantwortlich für den Inhalt: Landrat Dr. Andreas Coenen
Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen

Kreis Viersen - Der Landrat- Postfach 100 762 - 41707 Viersen
Postvertriebsstück - F 5565 B - Gebühr bezahlt

Amtsblatt


